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ntelbilcl Vollci Hoflnung schauen diese nigc-
i ischen Kinder zu, wie Lebensmittel aus einem
Flugzeug entladen weiden Seit ubei einem
Jahi kämpfen internationale Hilfswcike gegen
die Folgen dei Trockenheit, die das Sahel-
gebiet heimsucht

Krise der
Rotkreuz-
Idee?

Nach Beendigung der diplomatischen Konferenz, die sich mit der
Neubestätigung und Weiterentwicklung des humanitären Völkerrechts

befasste, las man in den Zeitungen Artikelüberschriften wie
«Krise der Rotkreuz-Idee», «Die Genfer Rotkreuzkonferenz ein

Misserfolg» usw., die das unbefriedigende Ergebnis dieser ersten
Phase der Konferenz widerspiegelten. Dass erst einige wenige
Artikel der vorgesehenen Zusatzprotokolle zu den vier Genfer
Abkommen über den Schutz von Kriegsopfern behandelt und
angenommen wurden, ist bedauerlich; beunruhigend hingegen ist die

Verkennung des Zweckes der Abkommen. Die beiden vom
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in vierjähriger Arbeit und
nach zahlreichen Expertenkonsultationen entworfenen
Zusatzprotokolle sollen den Schutz der Zivilbevölkerung bei den modernen

Kampfmitteln und -methoden verbessern und für innerstaatliche

bewaffnete Konflikte ähnliche Bestimmungen in Kraft
setzen wie sie für internationale Konflikte bestehen, wodurch
beispielsweise auch Angehörige einer Befreiungs- oder Widerstandsbewegung

- sofern sie sich selbst an das geltende Kriegsrecht
halten - analog den Militärpersonen behandelt würden. Dass die

Einbeziehung solcher «Guerilleros» aus humanitären Gründen
erfolgen soll und politisch irrelevant ist, wurde von vielen nicht
begriffen. Artikel 3 der Genfer Konventionen, der auch nichtregulären

Kombattanten ein Mindestmass an Schonung einräumt,
sagt ausdrücklich, dass die Gewährung des humanitären Schutzes
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